
1091

der DDR für das Ausland, die Kre
ditaufnahme dagegen mit Importen 
und Leistungen für die DDR ver
bunden. Der Ausgleich der Z. der 
DDR wird durch die planmäßige 
Gestaltung aller in ihr erscheinenden 
Faktoren herbeigeführt. Dabei ha
ben die Valutabeziehungen für Wa
renlieferungen und Leistungen das 
größte Gewicht. Es werden aber 
auch Kredite, z. B. der —*■ Internatio
nalen Bank fiir Wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und der —Internatio
nalen Investitionsbank, insbesondere 
für den kurzfristigen Ausgleich der 
Z. verwendet. Der Ausgleich der Z. 
ist ein ständiger Vorgang, der durch 
plan-, termin- und qualitätsgerechte 
Durchführung der Export- und Im
portaufgaben gesichert werden muß. 
Er wird unter den Bedingungen der 
weiteren Entfaltung der sozialisti
schen ökonomischen Integration der 
RGW-Mitgliedsländer und der Au
ßenwirtschaftsbeziehungen der 
DDR zunehmend durch die planmä
ßige Entwicklung der direkten so
zialistischen internationalen Pro
duktionskooperation und Speziali
sierung, der internationalen Planko
ordinierung, einschließlich der For- 
schungs- und Wissenschaftskoope
ration, entscheidend beeinflußt und 
bestimmt. Auf diese Weise wirken 
letztlich alle Gesetzmäßigkeiten der 
ökonomischen Entwicklung in der 
DDR, der sozialistischen internatio
nalen Arbeitsteilung und der inter
nationalen ökonomischen Zusam
menarbeit auf die Z. ein.
In den Ländern des imperialistischen 
Währungssystems werden in der 
Z.statistik die erfaßten materiellen 
und finanziellen Bewegungen des 
betreffenden Landes gegenüber dem 
Ausland ausgewiesen. Als Aus
gleichsposten der Z.statistik fungie
ren die Veränderungen der Devisen
bestände und die ausgewiesene 
Größe »Statistische Ermittlungsfeh
ler und Abweichungen«. Dabei gilt 
die Erhöhung der Devisenbestände 
als Zeichen aktiver Z. und Verringe-
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rung der Devisenbestände als Krite
rium passiver Z.
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Zentrale Dispatcher-Verwal
tung der Vereinigten Energie
systeme (ZDV): zwischenstaatli
che ökonomische Spezialorganisa
tion des —<■ Rates Jur Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe. Sie wurde auf Emp
fehlung des RGW am 25. 7. 1962 
durch Abkommen zwischen der VR 
Bulgarien, der Ungarischen VR, der 
DDR, der VR Polen, der SR Rumä
nien, der UdSSR und der CSSR ge- 

ründet; ihr Sitz ist Prag. Die ZDV 
at die Aufgabe, ausgehend von der 

bereits in der Mitte der 60er Jahre 
erfolgten Vereinigung der Energie
systeme der Teilnehmerstaaten (sei
tens der UdSSR das Vereinigte west
ukrainische und belorussische Ener
giesystem), den Verbundbetrieb der 
Vereinigten Energiesysteme zu or
ganisieren und die planmäßige und 
operative Tätigkeit der staatlichen 
Dispatcherverwaltungen dieser 
Energiesysteme der Teilnehmerstaa
ten auf dem Gebiet ihres Verbund
betriebes zu koordinieren, Schaltbil
der und Fahrweisen des Verbundbe
triebes zu erarbeiten, Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Verbundbe
triebes zu ergreifen, die planmäßige 
und operative Abstimmung der 
Höhe der von den Energiesystemen 
der Seiten zur Verfügung gestellten 
Leistungsreserve vorzunehmen, die 
gegenseitige Hilfe zwischen den 
Energiesystemen auf der Grundlage 
dieser Reserven und zeitweilig freier 
Kapazitäten und die Beseitigung von 
Havarien zu organisieren sowie an
dere sich aus dem Verbundsystem 
ergebende Funktionen zu erfüllen. 
Ausgehend von dem bis 1990 annä
hernd auf das 2,5fache ansteigenden 
Energiebedarf im Verbundsystem, 
wurden auf der XXX. Tagung des 
RGW das Generalschema der per
spektivischen Entwicklung der Ver-


